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Zuständig: Edmund Schumacher, Präsident Wahlbüro 

 

 

 

Abstimmungen vom 09. Februar 2014 
 

 

Anzahl Stimmberechtigte: 4228 

davon Auslandschweizer/innen  81 

Abgegebene Stimmrechtsausweise: 2570 

davon brieflich Stimmende: 2450 

Stimmbeteiligung: 60.79 % 

 

 

 
Eidgenössische Vorlagen  
 
Bundesbeschluss vom 20. Juni 2013 über die «Finanzierung und den Ausbau der 

Eisenbahninfrastruktur». (Direkter Gegenentwurf zur zurückgezogenen Volksinitiative 

«Für den öffentlichen Verkehr» 
 

Eingelegte Stimmzettel: 2486 

Leere Stimmzettel: 27 

Ungültige Stimmzettel: 31 

Ja: 1608 

Nein: 820 

Stimmbeteiligung:  58.80 % 
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Volksinitiative vom 04. Juli 2011 «Abtreibungsfinanzierung ist Privatsache – 

Entlastung der Krankenkassen durch Streichung der Kosten des 

Schwangerschaftsabbruchs aus der obligatorischen Grundversicherung». 
 

Eingelegte Stimmzettel: 2555 

Leere Stimmzettel: 24 

Ungültige Stimmzettel: 31 

Ja: 667 

Nein: 1833 

Stimmbeteiligung: 60.43 % 

 

 

 

 

 

Volksinitiative vom 14. Februar 2012 «Gegen Masseneinwanderung». 

 

Eingelegte Stimmzettel: 2567 

Leere Stimmzettel: 25 

Ungültige Stimmzettel: 31 

Ja: 1087 

Nein: 1424 

Stimmbeteiligung: 60.71 % 

 

 

Allfällige Beschwerden gegen die Gültigkeit dieser Abstimmung sind gemäss Artikel 77 des 
Bundesgesetzes über die politischen Rechte vom 17.12.1976 innert 3 Tagen seit Entdeckung des 
Beschwerdegrundes, spätestens jedoch am dritten Tag nach Veröffentlichung der Ergebnisse im 
kantonalen Amtsblatt dem Regierungsrat eingeschrieben einzureichen. 
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Kantonale Vorlage  
 
 
 

Formulierte Verfassungsinitiative vom 10. August 2012 «Förderung des selbsgenutzten 

Wohneigentums und des gemeinnützigen Wohnungsbaus». 

 

 

Eingelegte Stimmzettel:  2381 

Leere Stimmzettel: 80 

Ungültige Stimmzettel: 26 

Ja: 1717 

Nein: 558 

Stimmbeteiligung: 56.32 % 

 

   
 
Allfällige Beschwerden gegen die Gültigkeit dieser Abstimmung sind gemäss § 83 des Gesetzes 
über die politischen Rechte vom 7.9.1981 innert 3 Tagen seit der Veröffentlichung des 
Ergebnisses dem Regierungsrat eingeschrieben einzureichen. 

 
 


